











Es wére interessant zu erfahren, wieviel Othmar Suter fir diesen
juristischen Erguss der Gemeinde Schwyz als Anwalt und
Fursorgeprasident verrechnet hat...
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formell noch in der Gemeinde Schwyz angemeldet (BGE 127 V 241), dass sich demzufolge in der

Von Suter
einmal mehr
FREI
ERLOGEN!

Gemeinde Schwyz sein Steuerdomizil befindet und er in der Gemeinde Schwyz (gegebenenfalls)
seine politischen Rechte ausiibt (BGE 81 Il 327). Es ist ausserdem unmassgeblich, welchen Ort
er Beschwerdefiihrer aus seiner rein subjektiven Sicht als seinen Wohnsitz bzw. Unterstiitzungs-
hnsitz betrachtet. Entscheidend sind vielmehr die nach aussen erkennbaren Umstidnde, welche
fiir\den Beschwerdefiihrer offensichtlich einen Unterstiitzungswohnsitz in der Gemeinde Ingenbohl

indizieren, wie dies der Regierungsrat im angefochtenen Beschluss zutreffend festgestellt hat.
Daran\dndert im Ubrigen der Umstand, dass gewisses Inventar des Beschwerdefiihrers nach wie
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resp. hiefur die

iiber Ende Métz 2007 hinaus mit Beschluss Nr. 321 vom 20. November 2006 formlich abgelehnt.
Dieser Beschluss, ist letztinstanzlich vom Verwaltungsgericht mit Entscheid vom 24. Mai 2007
(VGE Il 2007 56) bestdtigt worden. Indem sich nun der Beschwerdefiihrer nicht weiter um seine
Gegenstdnde kiimmert (diese sind nach wie vor im Schulhaus ,Muota” eingelagert), hélt er mit
seinem renitenten Verhalten einen rechtswidrigen Zustand aufrecht und versucht damit gar auch
noch einen (Unterstiitzungs-)Wohnsitz in der Gemeinde Schwyz abzuleiten. Ein solches Verhalten
verdient offensichtlich keinen Rechtsschutz, zumal die Gegenstande durch die Werkgruppe der
Gemeinde Schwyz ohne Auftrag und Kenntnis des Beschwerdefiihrers nach der Ausweisung aus
seiner von ihm besetzten Liegenschaft in der Gemeinde Schwyz eingelagert worden sird.. Soweit
schliesslich der Beschwerdefiihrer behauptet, von einer Wohnsitznahme in der einde Ingen-
bohl kénne deshalb keine Rede sein, weil er in dieser Gemeinde keinen (schriftlichen) Mietvertrag
eingegangen sei, vermag auch dieser Einwand nicht zu greifen, da fiir di¢ Wohnsitznahme das
Vorhandensein eines schriftlichen Mietvertrages, zumal die Schriftlichkeit beim Mietverhaltnis
nicht Glltigkeitserfordernis ist, nicht notwendig ist. Zweifelsohn€ besteht ein Vertragsverhiltnis
zwischen dem Beschwerdefiihrer und dem Hotelier. Es kann offen bleiben, ob dieses als Beher-
bergungsvertrag, Mietvertrag oder dergleichen zu qualifizieren ist. |Interessant. |

Soweit der Beschwerdefiihrer geltend macht,_ein Bediirftiger verliere mit dem Wegzug aus der
Gemeinde den bisherigen Unterstiitzungswohnsitz (Art. 9 Abs. 1 ZUG, § 18 Abs. 2 ShG), ist ihm
beizupflichten.,Im Gegensatz zum eren Recht wird die Beendigung eines Unterstiitzungs-
wohnsitzes nur\noch an das Kriteritm des Wegzuges gekniipft. Auf die gemdss altem Recht noch
vorgesehene Absicht des Bediirftigen, in absehbarer Zeit gegebenenfalls zurlickzukehren (womit
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diesfalls keine Beendigung des Unterstiitzungswohnsitzes verbunden gewesen wire), wurde im

Rahmen der damaljgén Revision von Art. 9 ZUG bewusst verzichtet, da sich die Uberpriifung der

wahren Absichten des Bediirftigen als faktisch unmdéglich erwiesen hat. Indem nun der Beschwer-

defiihrer jn1" Jahre 2005 aus der Gemeinde Schwyz weggezogen ist, ist heute die Gemeinde

Schwyz fiir den Beschwerdefiihrer nicht mehr unterstitzungspflichtiges Gemeinwesen, selbst
efin dieser eine allfdllge Riickkehr in absehbarer Zeit in Erwédgung ziehen sollte.

Soweit der Beschwerdefijhrer seine Niederlassung im Hotel Alpina mit einem anstaltsdhnlichen
Aufenthalt im Sinne von Art. 9 Abs. 3 ZUG vergleicht, dies mit der Konsequenz, dass fiir ihn wei-
terhin die Gemeinde Schwyz unterstiitzungspflichtiges Gemeinwesen sein soll, ist dieser Stand-
punkt unzutreffend. Im angefochtenen Beschluss (Erwédgungsziffer 5.1 ff.) wird insoweit zutref-
fend und Uberzeugend festgastellt, dass es sich beim Hotel Alpina um keine Institution im Sinne
von Art. 9 Abs. 3 ZUG bzw. Art. 5 ZUG handeln kann. Die aktuelle Wohnsituation des Beschwer-
defiihrers ist in der Tat nicht nur vergleichbar mit dem vom Regierungsrat erwahnten Wegzug ei-
ner behinderten Person in eine Nachbargemeinde, sondern beispielsweise etwa auch mit jener ei-
nes rheumageplagten Deutschschweizers, der in die Sonnenstube Tessin umzieht. Ferner ist darauf
hinzuweisen, dass etwa auch sogenannte Alterssiedlungen oder Seniorenresidenzen, deren Be-
wohner nicht Pensiondre oder Pfleglinge sind, sondern Wohnungsmieter und einen eigenen

DANKE, dass man diesbeziglich sogar noch
Recht bekommt!
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Haushalt fihren, nicht unter den Institutionsbegriff gemass Art. 9 Abs. 3 ZUG bzw. Art. 5 ZUG
fallen, auch wenn der Vermieter ihnen noch gewisse Dienstleistungen, wie eine Gaststétte oder
Pflege- und Reinigungspersonal zur Verfiigung halten sollte oder sie sich gar verpflichten miissten,
taglich eine Malzeit in der Betriebsgaststitte einzunehmen (Werner Thomet, Kommentar zum
Bundesgesetz tiber die Zustdndigkeit fiir die Unterstiitzung Beddirftiger, ZUG, 2. Auflage, Ziirich
1994, Rz. 111). Auch unter diesem Aspekt kann es sich bei der aktuellen Wohnsituation des Be-
schwerdefihrers nicht um einen Heimaufenthalt im Sinne des Zusténdigkeitsgesetzes handeln.

Zusammenfassend kann demnach die regierungsritliche Entscheidfindung, wonéch der Beschwer-

deflihrer seinen Unterstiitzungswohnsitz in der Gemeinde Ingenbohl hat, nicht beanstandet wer-
den. Mit Einstellung der wirtschaftlichen Hilfe per 31. Oktober 2006 gemdss Beschluss Nr. 321
vom 20. November 2006 (bestdtigt mit Verwaltungsgerichtsentscheid VGE Ili 2007 56 vom 24.
Mai 2007) ist fiir den Beschwerdefiihrer die Anspruchsberechtigung gegeniiber der Gemeind

Schwyz als unterstiitzungspflichtiges Gemeinwesen untergegangen. Soweit im Ubrigen die Fiirsor-
gebehorde Schwyz Kostengutsprachen geleistet hat, sind diese fiir die Fiirsorgebehérde Schwyz
nach wie vor verbindiich, sofern die entsprechenden Rechnungen nicht bereits beglichen worden
sind. Unsi nig ist schliesslich seine Behauptung, man hatte ihn bei alternativer Wohnungssuche
nicht unterstiitzt, ihn stets abschieben wollen und menschenverachtend behandelt. Es wurden ihm
behdrdenseits ver iedenste alternative Wohnraummaglichkeiten unterbreitet. Wir ersuchen Sie
deshalb, sehr geehrter Metr Vizeprasident, sehr geehrte Damen und Herren Verwaltungsrichter, im

Sinne der eingangs gestellte

Fiirsorgebeho6rde Schwyz
asifé Der Sekretar-Stv.

S TS

Vierfach
Beizug der vorinstanzlichen Akten
Beilage: Beschluss FB Schwyz Nr. 321 vom 20.11.2006

Versand: -3. Aug. 2007
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Diese ist nicht - wie der
Schwyzer Flrsorge-Mafiosi
Suter frech und verlogen
behauptet - "unsinnig",
sondern wird auf der
Homepage umassend
dokumentiert!
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Detums 7. August 2007 Justizdepartements des
Kantons Schwyz.

Beschwerdesache Nr. [1l 2007 134

Sehr geehrter Herr Verwaltungsgerichtsvizeprasident
Sehr geehrte Damen und Herren Verwaltungsrichter

In der Beschwerdesache Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz, gegen die Firsorgebehdrde Schwyz,
Pfarrgasse 9, Postfach 137, 6431 Schwyz, den Regierungsrat des Kantons Schwyz (RRB Nr. 868

vom 26. Juni 2007), sowie die Firsorgebehdrde Ingenbohl, Parkstrasse 1, Postfach 535, 6440
Brunnen, nehmen wir Bezug auf lhre Verfiigung vom 18. Juli 2007 und reichen innert Frist die

Yernehmlassung ein mit den

Antrdgen:

1. Die Verfahren 111 2007 134 und i1l 2007 137 seien zu vereinigen.
2. Die Beschwerde sei abzuweisen.

Begriindung:

Korrekt. 1. Der Regierungsrat behauptet nicht, dass der Beschwerdeflihrer die Absicht hat, auf ,,ewi-

ge" Zeiten im Hotel Alpina zu wohnen. Nach einer Aufenthaltsdauer von (iber zwei Jahren ware es
jedoch verfehlt, immer noch von einer bloss voriibergehenden Wohnsituation auszugehen. Seine Ab-
sicht, die Gemeinde Ingenbohl in einem spéateren (noch nicht bestimmten) Zeitpunkt wieder zu ver-
lassen, steht der Wohnsitzbegriindung nicht entgegen. Dass sich das soziale Beziehungsnetz des
Beschwerdefiihrers in erster Linie in der Gemeinde Schwyz befinden dirfte, vermag daran nichts zu
andern. Schliesslich wohnt resp. schlaft er in Brunnen, womit sich dort auch sein Lebensmittelpunkt
befindet. Zudem bringt er selber vor, dass er regelmassig am Quai spazieren gehe, da die Seeluft fir
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seine Gesundheit forderlich sei. Seine Situation ist vergleichbar mit Personen, die ausserhalb ihrer
Wohnsitzgemeinde einer Arbeitstatigkeit nachgehen.

Gemass eigenen Angaben sucht der Beschwerdefiihrer im ganzen Talkessel nach einer MCS-gerech-
ten Wohnung. Ob er eine solche gerade in der Gemeinde Schwyz finden wird, ist mehr als fraglich.
Da er sich mit der Wohnungssuche jedenfalls ausserordentlich schwer tut, scheint eine baldige
Rickkehr in die Gemeinde Schwyz als nicht sehr realistisch. Der Beschwerdefiihrer wird sich voraus-
sichtlich solange im Hotel Alpina bzw. in der Gemeine Ingenbohl aufhalten, bis er dort oder in einer
anderen Gemeinde eine fir ihn vertragliche Wohnung gefunden hat. Dies bedeutet, dass sein Auf-
enthalt in Brunnen auf unbestimmte Zeit fortbestehen wird und er die Absicht des dauernden
Verbleibens hat, bis er anderweitig geeigneten Wohnraum mieten kann.

Unzutreffend ist, dass sich der Beschwerdefiihrer unfreiwillig in der Gemeinde Ingenbohl aufhilt. Er
hat sich selber fiir das Hotel Alpina entschieden, weil sich dieses nach seiner Ansicht auf Grund sei-
ner gesundheitlichen Probleme am besten eignet. Die Motive, welche eine Person veranlassen, an
einem bestimmten Ort ihren Lebensmittelpunkt zu begriinden, sind nicht entscheidend (Mario M.
Pedrazzini/Niklaus Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 4. Auflage, Bern 1993, S. 107).

Dem Ersuchen des Beschwerdefiihrers, der Einfachheit halber die Vorinstanz als &rtlich zustandig zu
erklaren, kann nach Ansicht des Regierungsrates nicht entsprochen werden.

2. Der Beschwerdefiihrer macht geltend, dass fiir ihn das Hotel Alpina in gewisser Weise ein
Sanatorium darstelle. Wie bereits im angefochtenen Beschwerdeentscheid dargelegt wurde, handelt
es sich beim Hotel Alpina nicht um eine Versorgungseinrichtung im Sinne von Art. 5 des Bundesge-
setzes (ber die Zustandigkeit fur die Unterstiitzung Bediirftiger vom 24. Juni 1977 (SR 851.1/ZUG)
i.v.m. Art. 9 Abs. 3 ZUG. Unter einem Heim ist ein organisierter, von einer oder mehreren Personen
geleiteter und von Angestellten besorgter kollektiver Haushalt zu verstehen, der bezweckt, fremden
Personen (Pensiondren, Bewohnern, Patienten) gegen Entgelt oder ausnahmsweise unentgeltlich
Unterkunft, Verpflegung und gewisse weitere Dienstleistungen (Zimmer- und Waschebesorgung,
Betreuung, Pflege) zu gewdhren. Als Beurteilungskriterien kommen also die Art und das Mass der
angebotenen Dienstleistungen, der Grad der feststellbaren Fremdbestimmung sowie der Abhéngig-
keitsgrad der betroffenen Person in Frage (Werner Thomet, Kommentar zum Bundesgesetz {iber die
Zustandigkeit fiir die Unterstiitzung Bedrftiger, 2. Auflage, Zirich 1994, Rz. 111). Wie bereit aus-
gefihrt wurde, zog der Beschwerdefiihrer nach der Zwangsraumung der Alten Brauerei zwar aus ge-
sundheitlichen Griinden ins Hotel Alpina. Dort wird jedoch weder ein kollektiver Haushalt fiir alle
Bewohner gefiihrt, noch stehen Dienstleistungen wie Betreuung oder Pflege im Angebot. Hinzu
kommt, dass weder eine Fremdbestimmung noch eine Abhangigkeit des Beschwerdefiihrers festge-
stellt werden kann. Vielmehr fihrt er ein selbstandiges und unabhéngiges Leben.

3. Ein Abschiebung im Sinne von Art. 10 ZUG liegt nur dann vor, wenn eine Gemeinde fiir
einen Sozialhilfeempfanger aktiv in einer anderen Gemeinde eine (glinstigere) Wohnung sucht und
den Sozialhilfeempfanger damit praktisch nétigt, in die Nachbargemeinde zu ziehen. Findet ein So-
zialhilfeempféanger nur in der Nachbargemeine fiir ihn geeigneten Wohnraum und zieht er in diese
um, so kann von einem Abschieben nicht die Rede sein, Auch ein Sozialhilfeempfanger kann sich
auf die Niederlassungsfreiheit berufen und sei ohnort frei wahlen bzw. in eine Gemeinde zie-
hen, in der er eine fiir ihn geeign nung findet. Im vorliegenden Fall war die Vorinstanz dem
Beschwerdefiihrer bei che nach einer geeigneten Unterkunft (erfolglos) behilflich. Zudem hat
sie ihm das pina in Brunnen nicht aufgedréngt. Vielmehr hat er sich zum Aufenthalt in die-
el entschlossen, weil dieses nach seiner Ansicht fir ihn auf Grund seiner Erkrankung als
Unterkunft am besten (bzw. am wenigsten schlecht) geeignet war, Der Entscheid des Beschwerde-
fihrers, ins Hotel Alpina zu ziehen, war mehr oder weniger freiwillig. Es besteht kein Unterschied zu
einem Sozialhilfeempfanger, der von der Firsorgebehdrde verpflightet wird, sich eine giinstigere
Wohnung zu suchen. Auch dieser zieht nur mehr oder weniger freiwillig in eine andere Wohnung um.
Bei der Aufforderung, sich eine ginstigere Wohnung zu suchen, muss ein solcher Sozialhilfeemp-
fanger sich am Angebot an geeigneten und giinstigen Wohnungen orientieren, wobei er sich dann
auch ausserhalb der aktuellen Unterstiitzungswohnsitzgemeinde {nformieren wird. Dass die Vorin-
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stanz dem Beschwerdefilhrer keinen ihm genehmen Wohnraum in der Gemeinde Schwyz anzubieten

vermochte, kann ihr jedenfalls nicht zum Vorwurf gemacht werden.

Zur weiteren Begriindung verweisen wir auf die Erwagungen des angefochtenen Entscheides.

Mit freundlichen Grissen

Justizdepartement des Kantons Schwyz

OF. o

Der Vorsteher:

Regierungsrat Peter Reuteler

Beilage:
- RRB Nr. 868 vom 26. Juni 2007

- Akten gemass separatem Verzeichnis

DOCH! Die Gemeinde
Schwyz hatte es verpasst,
VORGANGIG einen
geeigneten Lagerraum zur
Verfiigung zu stellen, wo
man alles hatte hinzigeln
konnen. Vor allem verpasste
sie es, fur MCS-gerechten
Wohnraum zu sorgen!

Stattdessen wurde von
einem mafiosen Schwyzer
Vormundschaftsprasidenten
Zusammen mit einem
nachweislich korrupten
Bezirksarzt ein absolut
hirnrissiger FFE fingiert.
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DOCH! Die Gemeinde Schwyz hatte es verpasst, VORGÄNGIG  einen geeigneten Lagerraum zur Verfügung zu stellen, wo man alles hätte hinzügeln können. Vor allem verpasste sie es, für MCS-gerechten Wohnraum zu sorgen! 

Stattdessen wurde von einem mafiosen Schwyzer Vormundschaftspräsidenten zusammen mit einem nachweislich korrupten Bezirksarzt ein absolut hirnrissiger FFE fingiert. 


Aktenverzeichnis zu VB 92/07 und VB 93/07 bzw. RRB Nr. 868 vom 26. Juni 2007

VB 92/07

Eingaben und Akten des Beschwerdefihrers

01 Beschwerde vom 10. April 2007 (inkl. Beilagen und Zustellcouvert)

02 Schreiben Beschwerdefiihrer an Justizdepartement vom 21. Mai 2007 (inkl. Beilage und
Zustellcouvert)

03 Schreiben Beschwerdefiihrer an Justizdepartement vom 4. Juni 2007 (inkl. Beilage und
Zustellcouvert)

1. Eingaben und Akten der Vorinstanz

01 Vernehmlassung vom 25. Mai 2007

Hi. Akten des instruierenden Departementes

01 Schreiben Justizdepartement an Vorinstanz vom 18. April 2007

02 Fristverlangerung vom 27. April 2007

03 Schreiben Justizdepartement an Beschwerdefihrer vom 29. Mai 2007

04 Schreiben Justizdepartement an Beschwerdefithrer vom 5. Juni 2007

V. Eingaben und Akten der Beigeladenen

01 = Vernehmlassung vom 23. April 2007 (inkl. Beilagen 1-3 und Zustellcouvert)

VB 93/07

I Eingaben und Akten des Beschwerdefihrers

01 Beschwerde vom 12. April 2007 (inkl. Beilagen und Zustellcouvert)

1. Eingaben und Akten der Vorinstanz

01 Kurzbrief Vorinstanz an Justizdepartement vom 1. Juni 2007

02 Vernehmlassung vom 1. Juni 2007 (inkl. Zustellicouvert)

. Akten des instruierenden Departementes

01 Schreiben Justizdepartement an Vorinstanz vom 18. April 2007

02 Fristerstreckungen vom 27. April und vom 29. Mai 2007

03 Schreiben Justizdepartement an Beschwerdefhrer vom 4. Juni 2007
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Verwaltungsgericht

des kantons Schwyz

_ COSIAng. /8. 2. 27
Gemeinde Ingenbohl Eingang: Zp. 2.02
6440 Brunnen Firsorgebehérde

EINSCHREIBEN

An

Verwaltungsgericht des Kantons
Schwyz

Postfach

6431 Schwyz

Brunnen, 19. Juli 2007

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Herren Richter

i1l 2007 134
Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz c. Fiirsorgebehérde Schwyz und Regierungsrat

des Kantons Schwyz

In vorerwahnter Beschwerdesache nehmen wir Bezug auf lhre Verfligung vom 18. Juli
2007 und unterbreiten lhnen folgende

. Antrédge
1. Die vorliegende Beschwerde sei mit derjenigen der Firsorgebehérde Ingenbohl

vom 19. Juli 2007 verfahrensméssig zu vereinigen.
Die Beschwerde sei gutzuheissen.
Unter Kostenfolgen zu Lasten des Kantons Schwyz.

w N

Il. Begriindung

A. Formelles
In beiden Beschwerdeverfahren stellen sich derselbe Sachverhalt, dieselben
Rechtsfragen und wird mit gleicher Begriindung dasselbe verlangt. Wir beantragen
Ihnen deshalb die Verfahrensvereinigung (vgl. dazu VGE 1047 + 1048/03 vom
29. Januar 2004, publ. in EGV-SZ 2004, B.1.8).

B. Materielles
Durch die Beschwerde von Urs Beeler sieht sich die Flrsorgebehérde in ihrer tat-
sachlichen und rechtlichen Argumentation véllig bestétigt. Es ergeben sich folgende
Schlussfolgerungen:

- Subjektiv wie auch objektiv betrachtet liegt der Wohnsitz von Urs Beeler nach
wie vor in Schwyz. Der Mittelpunkt seiner aktiv gelebten persénlichen Bezie-
hungen befindet sich dort.

Parkstrasse 1, Postfach 535 Tel. 041/82505 35 E-Mail: josef.linggi@brunnen.ch
6440 Brunnen Fax 041/8250550 Internet: www.brunnen.ch
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- Die Vermutung der Firsorgebeh&rde Ingenbohl, dass sich die persénlichen Ef-
fekten und das Inventar von Urs Beeler nach wie vor in Schwyz befinden, wird
von diesem bestéatigt.

- Sofern die Firsorgebehérde Schwyz, wie von Urs Beeler tatsachlich behauptet,
noch kurz vor dem Beschluss vom 12. Marz 2007 Kostengutsprache fiir diverse
Auslagen geleistet hat, ihr widerspriichliches Verhalten vorzuwerfen ist. Wider-
spriichliches Verhalten verdient indessen keinen Rechtsschutz.

- Die Fursorgebehorde Schwyz, mit Billigung des Regierungsrates, eine sehr un-
faire Abschiebungspolitik betrieb.

Die Vorinstanz hat den Sachverhalt unvollstdndig abgeklart und ihn unter Verlet-
zung der Bestimmungen und der Praxis zum Unterstitzungswohnsitz geméass § 18
SHG und Art. 4 Abs. 1 ZGB rechtsfehlerhaft gewiirdigt. Wir ersuchen Sie deshalb
nochmals, den Entscheid des Regierungsrates zu korrigieren.

Freundliche Griisse

Gemeindeverwaltung Ingenbohl

Fursorgebehdérde
Mé Joller /Zsef Linggi
Prasidentin Sekretar

Vierfach





